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Stammhaus: Bankverein Werther AG, Ravensberger Str. 23, 33824 Werther (Westf.) 

 

 
Preis- und Leistungsverzeichnis für die GEORGE GINA & LUCY MasterCard 
 

Stand (Monat/Jahr): 06/2010 

 
1. Preise  
Aktivierungsgebühr  € 0,00 
jährlicher Kartenpreis 

 
€ 29,00 

  
2. Transaktionsentgelte  
Zahlung online oder im Geschäft € 0,00 
Bargeldbezug am Geldautomaten 
 im Inland 
 im Ausland * 

 
2%, mind. €  5,00 zzgl. evtl. Fremdkosten 
2%, mind. €  5,00 zzgl. evtl. Fremdkosten 

Bargeldbezug am Schalter 
 im Inland 
 im Ausland * 

 
3%, mind. €  5,00 
3%, mind. €  5,00 

Entgelt für Auslandseinsatz 
 Umsätze in EURO 
 sonstige Währungen 

 
0 % des Umsatzes 
1% des Umsatzes  

Die Abrechnung durch die Bank erfolgt zu den von unseren Vertragspartnern berechneten Umrechnungskursen. 
Kursrecherche MasterCard: www.bankverein-werther.de -> Service -> Rund um Ihr Konto -> Karten/ReiseZV -> MasterCard  

  
3. weitere Entgelte  
Kartensperre € 0,00 
Ersatzkarte ** € 15,00 
PIN-Nacherstellung ** € 5,00 
Versand von Karte und PIN € 0,00 
Expressversand Karte nach Aufwand 
Emergency Card nach Aufwand 
Emergency Cash nach Aufwand 
Kosten für Kreditkarteninfo online (monatlich) 
 

€ 0,00 
 

Versand von papierhaften Abrechnungen (je Abrechnungsmonat) € 0,60 

Kosten für die Zusendung von Abrechnungen,  
wenn diese nicht innerhalb von 90 Tagen bei  
Kreditkarteninfo online abgerufen wurden 
 

€ 1,99 

Zweitschrift papierhafte Abrechnung je Beleg € 7,50 

Rücklastschrift anfallende Fremdkosten 
(für vom Karteninhaber zu vertretende Rücklastschriften) 

Sollzins 
 bei Zahlung bis Fälligkeit 
 bei Zahlungsverzug bis 14 Tage 
 darüber 

 
0% 
€ 3,00 pauschal 
18% (beginnend mit Tag der Rechnungsstellung) 

 
* zzgl. Entgelte für Auslandseinsatz (1% des Umsatzes bei Auszahlungen, die nicht in Euro vorgenommen werden.) 
** soweit es der Kunde zu vertreten hat 
Für alle nicht in diesem Preis– und Leistungsverzeichnis aufgeführten Leistungen, die, nach den Umständen zu beurteilen, nur gegen eine Vergütung 
zu erwarten sind, kann die Bank die Höhe der Entgelte nach billigem Ermessen (§315 BGB) bestimmen. 
 


